
A uf der Suche nach Fördermaßnahmen
sind Internetseiten hilfreich, die ih-
rerseits durch Links die Verbindung

zu weiteren Anbietern aufschließen. Der In-
ternetreisende muß nicht weiter suchen,
sondern hat Verweise auf die für ihn wich-
tigen Einrichtungen gefunden. Lediglich ei-
nen Namen oder ein Logo anklicken und
sofort wird die Verbindung zum ge-
wünschten Anbieter hergestellt. Für den Be-
reich Fördermaßnahmen sind hier beson-
ders zwei Adressen von Interesse: 
Insgesamt knapp 100 Links zu den für Maß-
nahmen zuständigen Institutionen der Bun-

desländer und nationaler Einrichtungen be-
inhaltet die Förderdatenbank des Bundes
unter www.bmwi.de/foerderdb/adressen.
html. Der Besucher gelangt per Mausklick
beispielsweise zur Investitionsbank Nord-
rhein-Westfalen, dem Landesförderinstitut
Mecklenburg-Vorpommern oder der Baye-
rischen Landesanstalt für Aufbaufinanzie-
rung. 
Die Steinbeis-Stiftung hält unter www.
stw.de/59991.htmebenfalls Verweise auf
Ministerien und Einrichtungen vor, die über
Fördermöglichkeiten informieren. Die Stif-
tung ist in Stuttgart ansässig und arbeitet als
Dienstleistungseinrichtung zur Vermittlung
von Know-How an die mittelständische In-
dustrie. Mittlerweile sind mehr als 370
Transferstellen tätig, knapp 20 000 Projek-
te wurden schon durchgeführt. Die viermal
pro Jahr erscheinende Transferzeitung kann

der Besucher in der Ru-
brik „Publikationen“ per
eMail bestellen. Sie wird
ihm kostenlos zugestellt
und enthält Projektbei-
spiele.

Zentrale Informa-
tionsquelle
Die Förderdatenbank des
Bundes gibt unter db.
bmwi.de einen umfang-
reichen und aktuellen
Überblick über Förder-
programme des Bundes,
der Länder und der Eu-
ropäischen Union. Als

zentrale Informationsquelle wird sie alle
zwei Wochen aktualisiert. Ein Programm zu
ermitteln, ist denkbar einfach. Die Online-
Hilfe gibt Informationen zur Suche, ihren
Mechanismen und zur Auswertung der Er-
gebnisse. Nach Wahl von „Start“ wird in
die Datenbank verzweigt. Der Besucher
kann sich über „Inhalt“ alle Programme an-
zeigen lassen oder über „Suche“ Programm-
anbieter, Förderbereich und Antragsberech-
tigte auswählen. Ebenso kann durch Einga-
be eines Schlagwortes in Programmtiteln
oder den Beschreibungen der einzelnen Pro-
gramme, also im Vollltext, gezielt nach ent-
sprechenden Vorhaben gesucht werden.
Als Ergebnis wird eine Liste mit Pro-
grammtiteln (z. B. „Meistergründungsprä-
mie in Berlin und den neuen Bundeslän-
dern“, „Ausfallbürgschaften der Kreditga-
rantiegemeinschaft aus Rheinland Pfalz“
oder „Gründungs- und Wachstumsfinanzie-
rung aus Nordrhein-Westfalen“) angezeigt.
Klickt der Besucher das gewünschte Vor-
haben an, so folgt die Detaillierung. Hier-
zu gehört eine Übersicht, in der Förderart
(etwa Darlehen oder Zuschuß), Förderbe-
reich (z. B. Arbeit), Gebiete (meist ein Bun-
desland) und Förderberechtigte benannt
werden. Danach folgt – unterschiedlich im
Detailgrad bei den einzelnen Programmen
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Internet: Fördermaßnahmen für Innovationen oder fürs Energiesparen 

Hier gibt’s Geld

Bund, Länder, Gemeinden,
Banken, EVU’s und Stadt-
werke unterstützen durch fi-
nanzielle Zuschüsse oder
zinsgünstige Darlehen bei
verschiedenen Maßnahmen.
Welches wesentliche För-
derschwerpunkte sind und
bei welchen Stellen Unterla-
gen sofort mit Hilfe des 
Internets beschafft werden
können, zeigt der folgen-
de Beitrag.

Dr. Dieter Maass*

* Dr. Dieter Maass, Information Research, Damerows-
weg 11b, 22081 Hamburg, Tel. (0 40) 2 99 82 11,
Fax (0 40) 2999 10 02, eMail: dw.maass@t-online.de

Die Förderdatenbank des Bundes mit Links zu einzelnen Fördereinrichtungen

Über eine Maske in der BMWi-Datenbank kann gezielt nach För-
derprogrammen, Berechtigten und Förderbereichen gesucht werden
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– eine Kurzbeschreibung mit Ziel, Voraus-
setzungen, Antragsverfahren usw. Außer-
dem werden zuständige Ansprechpartner,
soweit vorhanden mit Internetadresse, ge-
nannt. Und natürlich wird auf die bestim-
mende Rechtsvorschrift hingewiesen, bzw.
sie wird ganz oder in wesentlichen Teilen
abgedruckt. 
Eine Suche nach dem Schlagwort „Hand-
werk“ im Programmtitel lieferte Mitte Mai
1999 z.B. 10 Programme – bei einer Voll-
textsuche sind dies natürlich entsprechend
mehr. Hierzu gehörten u.a. „Förderung des
Beratungs- und Informationswesens im
Handwerk“ (Bund) oder „Förderung von
überbetrieblichen beruflichen Ausbildungs-
lehrgängen im Handwerk“ (Thüringen) und
das in Nordrhein-Westfalen aufgelegte Vor-
haben „Zuwendungen zur Erschließung
neuer Berufsfelder für Frauen in Technik
und Handwerk“.

Ratgeber, Fibeln und Bücher
Förderfibeln der Länder geben ebenfalls sy-
stematische Überblicke zu aufgelegten Pro-
grammen. Online kann sich der Interessier-
te im Detail informieren. In Berlin gibt es
die „Förderfibel ’98 – Ein Ratgeber für Exi-
stenzgründer, Selbständige, Unternehmer“.
Die Unterlage mit mehr als 140 Seiten ist
auf der Seite www.berlin.deunter den But-

tons „Senat“ – „Senatsverwaltung für Wirt-
schaft und Betriebe“ – „Förderprogram-
me/Förderfibel“ zu finden und liegt zum ko-
stenlosen Download im pdf-Format vor.
Ausgedruckt unterscheidet sie sich kaum
von der konventionell gedruckten Broschü-
re. Sie wird von der Investitionsbank Ber-
lin in Zusammenarbeit mit der Senatsver-
waltung herausgegeben. 
Insgesamt gibt es rund 80 Programme. So
wird in der Rubrik „Arbeitsmarktpolitische
Hilfen und Beschäftigungsförderung“ auf

Maßnahmen hingewiesen, die Lohnkosten-
zuschüsse für kleine und mittlere Unter-
nehmen bereitstellen. Unter bestimmten Be-
dingungen gibt es 15000 DM für ein Jahr
pro einzustellendem Arbeitnehmer nach
Programm Arb8. Ebenso gibt es Zuschüsse
beim Aufbau und der Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen in kleinen
und mittleren Berliner Unternehmen, zu de-
nen explizit auch Firmen des Handwerks
gezählt werden, nach dem Programm Be7.
Bezuschußt werden u.a. die Ausbildung von
Mitarbeitern zum Qualitätsbeauftragten mit
Abschlußprüfung und die Zertifizierungs-
kosten. Lädt sich der Handwerksmeister in
Berlin die Unterlagen auf seinen Rechner,
so recherchiert er in Sachsen unter www.
sachsen.de/markt/fibel/index.htmonline.
Das Land hat für den Interessierten eine In-
formationssammlung zusammengestellt.
Wählt der Besucher den Themenbereich
„Arbeitsmarktpolitische Hilfen“ aus und
klickt das Programm „Leistungen zur Auf-
nahme einer selbständigen Tätigkeit nach 
§ 57 SGB III (Überbrückungsgeld)“ oder
„Finanzierung von Stammkräften und deren
Sachkosten“ an, erhält er in den Rubriken
„Zweck“ (z. B. Förderung der Reintegrati-
on besonderer Personengruppen), „Kondi-
tionen“ (z.B. bis zu 40000 DM pro Jahr
und Stammkraft sowie Sachkosten bis zu 10
000 DM pro Stammkraft auf Nachweis) und
„Antragsstelle“ die gewünschten Informa-
tionen. Ebenso sind landesspezifische Maß-
nahmen zur Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur oder für die Nutzung
des Internets, um in den elektronischen Ge-
schäftsverkehr einzusteigen, aufgelegt.
Außerdem gibt es die Möglichkeit, daß ge-
rade ein kleiner oder mittlerer Betrieb Zu-
schüsse bei einer Unternehmensberatung,
etwa einer Existenzaufbauberatung inner-
halb von zwei Jahren nach Gründung, er-
hält.

Für Mittelstand und Handwerk
In Bayern gibt es von verschiedenen Seiten
Fördermittel. Eine ist die o.g. Landesanstalt
für Aufbaufinanzierung/Förderbank (www.
lfa.de). Sie ist eine eigenständige Spezial-

Recherche nach Förderprogrammen in Sachsen in der Förderfibel 1998

Auch die einzelnen Län-
der haben Informationen
über ihre Förderprogram-
me im Internet stehen



bank für eine erfolgreiche und umfassende
Wirtschaftsförderung im Freistaat Bayern.
Wählt der Internetreisende die Rubrik
„LfA-Förderung“ so gibt es unter „Unsere
Produkte“ eine Übersicht aller Darlehen,
Zuschüsse, Absicherungsmöglichkeiten
und Beteiligungskapitalformen. Hierzu
gehören Programme wie „Zusatzprogramm
der LfA – Umweltschutz“ oder „Gemein-
schaftsaufgabe Verbesserung der regiona-
len Wirtschaftsstruktur“. Das „Bayerische
Mittelstandskreditprogramm“ verdeutlicht
die Informationsdetails. Kernthemen sind
immer „Wer wird gefördert?“ (kleine und
mittlere gewerbliche Unternehmen der In-
dustrie und des Handwerks) und „Was wird
gefördert?“ (Vorhaben von nicht mehr als
2 Millionen DM Investitionen wie Erweite-
rung, Rationalisierung und Modernisie-
rung). Merkblätter zu den Inhalten des Pro-
grammes bzw. über die Bearbeitungs-
grundsätze kann der Besucher auf seinen
Rechner herunterladen.
Auch Thüringen hat unter www.thueringen.
de/foederbuch/index.htmlein „Förderbuch“
mit 15 Schwerpunktbereichen und insge-
samt rund 350 Maßnahmen für das Jahr
1999 zusammengestellt. Im Bereich „Re-
gionalentwicklung“ sind mehrere Vorhaben
aufgelegt, die sich direkt an das Handwerk
richten. Hierzu gehört z.B. „Absatzförde-
rung im Handwerk“ (G-W08). Unterstützt
werden „kleine und mittlere Unternehmen
des seltenen und traditionellen Handwerks“
sowie in bestimmten Fällen auch alle ande-
ren Handwerksbetriebe. Bei Messen, Prä-
sentationen und Ausstellungen erhalten sie
eine Zuwendung von bis zu 50 % der Stand-
flächenmiete bis maximal 5000 DM. Natür-
lich werden Handwerksbetriebe auch in 
anderen Bereichen gefördert, etwa in der
„Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
regionalen Wirtschaftsstruktur“ oder hin-
sichtlich der Existenzgründung.

Abschließend sei noch auf Nordrhein-West-
falen hingewiesen. Die Investitionsbank ist
das zentrale Förderinstitut des Landes. Zu
ihren Aufgaben gehören u.a. Abwicklung
von Förderprogrammen sowie Beratung
und Information über Finanzierungshilfen
des Landes. Unter der Rubrik „Öffentliche
Förderung“ auf der Internet-Seite www.
ibnrw.dewird eine Übersicht mit Themen
und zugehörigen Einzelprogrammen vorge-
halten. Pro Vorhaben wird über Verwen-
dungszweck, Antragsberechtigte und För-
derhöhe informiert.

Förderung eines rationellen
Energieeinsatzes
Auch für Spezialbereiche, etwa bei der Nut-
zung energiesparender Geräte, sind Zu-
schüsse vorhanden. Ansprechpartner sind z.
B. regionale Energieversorgungsunterneh-
men und Stadtwerke. Gebündelt stellen ih-
re Internetadressen die HEA Hauptbera-
tungsstelle für Elektrizitätsanwendung un-
ter www.hea.dein der Rubrik „Kontakte zur
HEA/Powerlinks“ – „Elektrizitätswirtschaft
im Internet“ – „EVU“ und die Vereinigung
Deutscher Elektrizitätswerke in der Rubrik
„Power-Links“ – „Liste“ unter www.strom.
de zur Verfügung. Mehr als achtzig Unter-
nehmen der Branche sind mittlerweile on-
line zu erreichen.
Auch verschiedene Einzelmaßnahmen wur-
den aufgelegt. So z.B. das „Förderpro-
gramm Energie 2000“ der Berliner Bewag,
das unter den Buttons „Services“ – „The-
men/Förderprogramme“ auf der Seite www.
bewag.dezu finden ist und mit dem der Ein-
satz erneuerbarer Energien unterstützt wird.
Insgesamt steht ein Volumen von 40 Mil-
lionen DM bis zum Jahr 2000 zur Verfü-
gung. Im Bereich Wärmepumpen wird auch
der Einsatz entsprechender Anlagen in Ge-
werberäumen gefördert. Die Höchstgrenze
der Förderung liegt bei 30000 DM. 
In Nordrhein-Westfalen hat die Ener-
gieagentur NRW (www.ea-nrw.de) ihre Ar-

beit aufgenommen. Sie konzentriert sich auf
Information und Vermittlung bedarfsorien-
tierter Hilfestellung zur rationellen Ener-
gieverwendung. Zur Zielgruppe gehören in
erster Linie kleine und mittelständische Un-
ternehmen sowie Städte und Gemeinden.
Förderprogramme konzentrieren sich auf
Felder wie Energieeinsparung, rationelle
Energieverwendung oder neue Energie-
techniken. In der Rubrik „Förderkatalog der
Energieversorger NRW“ gibt es eine Über-
sicht zu den Vorhaben der EVU’s des Bun-
deslandes. Zuschüsse oder Darlehen erhält
man z.B. für Wärmepumpen (Stadtwerke
Warburg oder Herne), Energiesparlampen
(BEW Bocholt) oder Warmwasserspeicher
(VEW Energie).
Und natürlich werden Energiesparmaßnah-
men auch durch Landeseinrichtungen ge-
fördert. Ein Beispiel ist unter www.berlin.de
in den Rubriken „Senat“ – „Senatsverwal-
tung für Wirtschaft und Betriebe“ – „Ge-
meinschaftsinitiative für kleine und mittle-
re Unternehmen“ – „Energiesparkonzepte“
zu finden. Hintergrund dieser Gemein-
schaftsinitiative ist das Berliner Energie-
konzept, das eine Reduktion des CO-Aus-
stoßes um 25% bis zum Jahr 2010 vorsieht.
Gerade kleine und mittlere Unternehmen,
so die Beschreibung, besitzen ein erhebli-
ches Energieeinsparpotential, das oft nicht
oder nur in begrenztem Umfang genutzt
wird. Zuschüsse werden für Kurz- und Fein-
analysen zur Vorbereitung von Energie-
sparmaßnahmen gegeben. Der maximale
Förderbetrag ist das ermittelte jährliche 
Energiekosteneinsparpotential, jedoch auf
keinen Fall mehr als 50000 DM. 
Im Thüringer Förderhandbuch gibt es im
Bereich „Energie“ mehrere Maßnahmen:
Schwerpunkte sind Energieberatung und
Energiekonzepte bzw. erneuerbare Energi-
en und umweltgerechte Energienutzung.
Ähnlich wie in Berlin, gehört auch ein Vor-
haben zur Förderung der Energieberatung
in Unternehmen und sonstigen Einrichtun-
gen zu den Projekten. Zielgruppe sind u.a.
natürliche Personen, Personengesellschaf-
ten und juristische Personen – und damit
potentiell auch jeder Handwerksbetrieb. Zu-
schuß gibt es beispielsweise für Beratung
mit 700 DM je Tagwerk, jedoch höchstens
4 Tagewerken.

Wirtschaftsförderung, Existenz-
gründung und -festigung
Um wirtschaftliche Strukturen zu verbes-
sern, bedienen sich Bund, Länder, Bezirke,
Gemeinden und Städte der klassischen
Maßnahme Wirtschaftsförderung. Folgende
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Die Internet-Seiten der Energieagentur NRW mit Förderprogrammen der Energieversorgungsun-
ternehmen des Landes
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Beispiele verdeutlichen Programme und
Zielgruppen in einzelnen Bundesländern:
Das Landesförderinstitut in Mecklenburg-
Vorpommern (www.lfi-mv.de) ist ein Ge-
schäftsbereich der Norddeutschen Landes-
bank Girozentrale. Es führt Förderpro-
gramme im Auftrag des Landes durch. Un-
ter „Wirtschaftsförderung“ markiert der
Besucher in einer Maske die gewünschte
Kategorie (etwa „Existenzgründung“ oder
„Konsolidierung“), klickt „Abfrage starten“
an und erhält dann eine Liste von Maßnah-
men. Ein Programm wie „Ausbildungs-
platzförderung“ unterstützt beispielsweise
Unternehmen, die Ausbildungsverhältnisse
mit weiblichen Auszubildenden abschlie-
ßen. Dies gilt insbesondere dann, wenn es
sich um Plätze in frauenuntypischen Beru-
fen handelt, wobei in einem solchen Fall ein
Zuschuß von 8000 DM gegeben wird. Ein
anderes Vorhaben heißt „Konsolidierungs-
programm – Sondervermögen Unterneh-
menshilfe“. Ein downloadbares Merkblatt
erläutert wer (etwa Unternehmen, die bei
grundsätzlich positiven Entwicklungschan-

cen einen akuten Finanzbedarf für die Kon-
solidierung oder die Finanzierung des
Wachstums ausweisen sowie mit nicht mehr
als 250 Beschäftigten, mit einem Umsatz
unter 40 Millionen DM) bzw. was (u.a. 
Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten) un-
terstützt wird. Ansprechpartner mit Tele-
fonnummern sind genannt.
Mehrere Einrichtungen in Bayern halten
Unterlagen sowie Materialien vor und un-
terstützen Maßnahmen. Wählt der Internet-
reisende das Innovationsnetz unter www.
innovations-netz-bayern.de, so kann er sich
über einen thematischen Zugang oder bei
zuständigen Institutionen (Staatsregierung
bzw. Kammern) über fördernde Einrichtun-
gen und Programme kundig machen. Links
zu vorhandenen Internetauftritten, etwa zur
IHK Nürnberg oder der HWK Niederbay-
ern/Oberpfalz, sind eingebunden. Per eMail
können die verantwortlichen Sachbearbeiter
direkt angesprochen werden. Unter „Wirt-
schaftsstandort Bayern“ (www.bayern.de/
Wirtschaft) gibt es eine Einführung zur lan-

desspezifischen Existenzgründungsoffensi-
ve. Einzelthemen lauten „Information, Be-
ratung, Schulung: Erste Schritte in die
Selbständigkeit“ oder „staatliche Finanzie-
rungshilfen“.
Unter dem Motto „MBG hilft kapitale Feh-
ler zu vermeiden“ informiert die Mittel-
ständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg (MBG) über ihr Engagement
als stiller Gesellschafter bei Existenzgrün-

dungen (bis 1 Million
DM) bzw. an bestehen-
den Unternehmen (bis 2
Millionen DM). Durch
letztgenannte Maßnahme
sollen konkrete Vorha-
ben wie z.B. bauliche
und maschinelle Investi-
tionen, Betriebserweite-
rungen usw. vorange-
bracht werden. Der Emp-
fängerkreis sind kleine
und mittlere Unterneh-
men. Die Laufzeit liegt
meist bei zehn Jahren.
Die Niedersächsischen

Landestreuhandstellen (www.lts-nds.de)
sind der Partner des Landes bei Vergabe und
Abwicklung von Fördermaßnahmen. Unter
„Wirtschaftsförderung/Landesdarlehn“ gibt
es zu Themen wie „Was und wer wird ge-
fördert?“ Auskünfte. Bezuschußt werden 
u. a. Investitionen zur Erweiterung, Errich-
tung, Verlagerung einer Betriebsstätte bzw.
Investitionen in Sachanlagen für die Ein-
führung technologisch neuartiger Produkte.
Anspruch haben private gewerbliche Un-
ternehmen mit nicht mehr als 10 Millionen
DM Jahresumsatz – auch aus dem Hand-
werk. Die entsprechenden Förderrichtlinien
liegen zum Download vor. Mit den zustän-
digen Sachbearbeitern kann der Interessier-
te per eMail sofort Kontakt aufnehmen.

Als Förderinstanzen sorgen die Bezirks-
regierungen in Nordrhein-Westfalen für
eine sachgerechte Verteilung und Verwen-
dung staatlicher Fördermittel. Welche Maß-
nahmen Unterstützung finden, erläutert bei-
spielsweise die Bezirksregierung Arnsberg
im Internet unter www.bezreg-arnsberg.
nrw.de/seiten/wifo.htm. Schwerpunkte lie-
gen in den Bereichen der regionalen Wirt-
schaftsförderung und bei „Impulse für die
Wirtschaft – Gründung und Wachstum“.
Hierzu gehören im erstgenannten Bereich 
u. a. arbeitsplatzschaffende und -sichernde
Maßnahmen, wie Erweiterung, Umstellung
oder grundlegende Rationalisierung einer
Betriebsstätte. Das Impulse-Programmpa-
ket richtet sich mit seinen Projekten vor-
rangig an Kleine und Mittlere Unternehmen
im Bereich der gewerblichen Wirtschaft
(KMU). Zu den Vorhaben gehört z.B. die
Existenzfestigung und die Errichtung und
Schaffung zusätzlicher sozialversicherungs-
pflichtiger Dauerarbeitsplätze. Förderbar
sind die Betriebsausstattung mit Geräten,
Büroeinrichtung, Nutzfahrzeugen usw. oder
die Markterschließung. Die Förderung be-
steht aus zinsgünstigen Darlehen mit Lauf-
zeiten bis zu 10 bzw. 20 Jahren.

Geld gegen Formular
In fast jedem Bundesland und zu einer Viel-
zahl von Schwerpunkten gibt es Förderpro-
gramme. Zu einer der bevorzugten Ziel-
gruppen gehören die kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen. Bei ihnen wer-
den Innovationen schnell umgesetzt und
Arbeitsplätze geschaffen. Zwar ist der Weg
bis zur definitiven Förderung eines Vorha-
bens mit zahlreichen Formularen gepfla-
stert, jedoch gibt es gerade für das Hand-
werk umfangreiche Mittel und ein vielfälti-
ges Angebot. Warum sollte also ein Betrieb
auf Zuschüsse verzichten? Der erste Schritt
zur Beschaffung von Fördermitteln ist das
Einholen von Informationen. Hier hilft das
Internet weiter. Ein Besuch auf den vorge-
nannten Seiten lohnt sich allemal. Im 
Idealfall kann er sich in klingender Münze
auszahlen. ❏

Wie hier bei den Niedersächsischen Landestreuhandstellen, bie-
ten viele Institutionen die entsprechenden Förderrichtlinien zum
Download und die Möglichkeit zum Direktkontakt per eMail an

Neben der Existenzgründung werden, z. B. beim Impulse-Programm der Bezirksregierung Arns-
berg, auch Maßnahmen zur Existenzfestigung kleiner und mittlerer Unternehmen der gewerbli-
chen Wirtschaft gefördert


